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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1993

Norm

StGB §11 D1

StGB §287

Rechtssatz

Auch für einen durch Suchtmittel hervorgerufenen Vollrausch sind eine ungenügende Orientierung in Raum und Zeit

und ein völliger Erinnerungsverlust hinsichtlich des Tatablaufs typische Kennzeichen.

Entscheidungstexte

14 Os 1/93
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